
 Satzung 
 Ukr Beachvolley Club (UBC) 

 ___________________________________________________________________________ 

 § 1 Name und Sitz 

 Der Verein führt den Namen: 

 Ukr Beachvolley Club 

 Er  hat  seinen  Sitz  in  München,  Deutschland  und  soll  in  das  Vereinsregister  eingetragen 
 werden. Nach Eintragung führt der Name des Vereins den Zusatz „e. V.“. 

 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 § 2 Zweck 

 1.  Der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke  im  Sinn  des 
 Abschnitts  „Steuerbegünstigte  Zwecke“  der  Abgabenordnung.  Der  Zweck  des  Vereins  ist 
 die  Förderung  des  Beach-Volleyball  als  Sportart  und  aller  damit  verbundenen 
 körperlichen Ertüchtigungen. 

 2.  Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Tätigkeiten verwirklicht: 

 ●  Organisation  und  Durchführung  von  lokalen  und  internationalen 
 Beachvolleyball-Turnieren und -Wettbewerben. 

 ●  Anbieten von Trainingsmöglichkeiten für Interessierte jeden Alters und Niveaus. 

 ●  Ausrichten  von  spielerischen  Veranstaltungen  (z.B.  sog.  Come-Together  events),  um 
 die Gemeinschaft zu stärken und den Sport zugänglicher zu machen. 

 ●  Einladen  von  internationalen  Spitzensportlern,  um  Workshops  und  Meisterkurse  für 
 die Vereinsmitglieder anzubieten. 

 ●  Organisation  und  Durchführung  von  sportlichen  Veranstaltungen,  welche  die 
 Förderung  des  Beach-Volleyballs  und  die  Gemeinschaft  innerhalb  des  Vereins  zum 
 Ziel haben, ohne primär auf finanziellen Gewinn ausgerichtet zu sein. 

 3.  Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 4.  Der  Verein  ist  Mitglied  des  Bayerischen  Landes-Sportverbandes  e.V.  und  erkennt  dessen 
 Satzung  und  Ordnungen  an.  Durch  die  Mitgliedschaft  von  Einzelpersonen  im  Verein  wird 
 auch  die  Zugehörigkeit  der  Einzelpersonen  zum  Bayerischen  Landes-Sportverband 
 vermittelt. 



 § 3 Mittelverwendung 

 1.  Der  Verein  ist  selbstlos  tätig.  Er  verfolgt  nicht  in  erster  Linie  eigenwirtschaftliche  Zwecke. 
 Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 

 2.  Die  Mitglieder  erhalten  keine  Zuwendungen  aus  den  Mitteln  des  Vereins.  Es  darf  keine 
 Person  durch  Ausgaben,  die  dem  Zweck  des  Vereins  fremd  sind,  oder  durch 
 unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 3.  Bei  Bedarf  können  Vereinsämter  im  Rahmen  der  haushaltsrechtlichen  Möglichkeiten 
 entgeltlich  auf  der  Grundlage  eines  Dienstvertrages  und/oder  gegen  Zahlung  einer 
 angemessenen - auch pauschalierten - Aufwandsentschädigung ausgeübt werden. 

 4.  Die  Entscheidung  über  eine  entgeltliche  Vereinstätigkeit  nach  Absatz  (2)  trifft  der 
 Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

 5.  Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  Tätigkeiten  für  den  Verein  gegen  Zahlung  einer 
 angemessenen  Vergütung  und/oder  Aufwandsentschädigung  zu  beauftragen.  Maßgebend 
 ist die Haushaltslage des Vereins. 

 6.  Zur  Erledigung  der  Geschäftsführungsaufgaben  und  zur  Führung  der  Geschäftsstelle  ist 
 der  Vorstand  ermächtigt,  im  Rahmen  der  haushaltsrechtlichen  Möglichkeiten,  haupt-  und 
 nebenamtlich Beschäftigte anzustellen. 

 7.  Im  Übrigen  haben  die  Mitglieder  und  Mitarbeiter  des  Vereins  einen 
 Aufwendungsersatzanspruch  nach  §  670  BGB  für  solche  Aufwendungen,  die  ihnen  durch 
 die  Tätigkeit  für  den  Verein  entstanden  sind,  insofern  diese  ausdrücklich  durch  den 
 Vorstand beauftragt wurden. 

 8.  Der  Anspruch  auf  Aufwendungsersatz  kann  nur  innerhalb  einer  Frist  von  21  Werktagen 
 nach  seiner  Entstehung  geltend  gemacht  werden.  Erstattungen  werden  nur  gewährt,  wenn 
 die  Aufwendungen  mit  Belegen  und  Aufstellungen,  die  prüffähig  sein  müssen, 
 nachgewiesen werden. 

 9.  Von  der  Mitgliederversammlung  kann  beschlossen  werden,  den  Aufwendungsersatz  nach 
 Absatz  6  im  Rahmen  der  steuerrechtlichen  Möglichkeiten  auf  einen  Pauschalbetrag  und 
 Pauschalsatz zu begrenzen. 

 § 4 Mitgliedschaft 

 1.  Vereinsmitglieder  können  ausschließlich  natürliche  Personen  werden.  Jugendliche  unter 
 18  Jahren  bedürfen  der  Zustimmung  der/des  gesetzlichen  Vertreter/s.  Stimmberechtigt 
 sind Mitglieder in Versammlungen erst ab Volljährigkeit. 

 2.  Über  einen  schriftlichen  Aufnahmeantrag  entscheidet  der  Vorstand.  Bei  Ablehnung  des 
 Aufnahmeantrags  ist  der  Vorstand  nicht  verpflichtet,  dem  Antragsteller  die  Gründe 
 mitzuteilen. 



 § 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

 1.  Die  Mitgliedschaft  endet  mit  dem  Tod  des  Mitglieds,  durch  freiwilligen  Austritt, 
 Ausschluss aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 

 2.  Der  freiwillige  Austritt  erfolgt  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  einem 
 vertretungsberechtigten  Vorstandsmitglied.  Er  ist  nur  zum  Schluss  eines  Kalenderjahrs  unter 
 Einhaltung einer Kündigungsfrist von  einem  Monat zulässig. 

 3.  Ein  Mitglied  kann  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  von  einer  Mehrheit  der 
 anwesenden  Mitglieder  von  ¾  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen  ausgeschlossen  werden, 
 wenn  es  in  grober  Weise  gegen  die  Vereinsinteressen  verstoßen  hat,  wobei  als  ein  Grund  zum 
 Ausschluss  auch  ein  unfaires  sportliches  Verhalten  gegenüber  anderen  Vereinsmitgliedern 
 oder schwerwiegendes Fehlverhalten innerhalb der Vereinskameradschaft gilt. 

 § 6 Mitgliedsbeiträge 

 1.  Von  den  ordentlichen  Mitgliedern  (aktive,  passive  Mitglieder)  werden  Jahresbeiträge 
 erhoben.  Die  Höhe  der  Beiträge  und  deren  Fälligkeit  werden  von  der 
 Mitgliederversammlung festgelegt. 

 2.  Ehrenmitglieder  sind  von  der  Beitragspflicht  befreit,  sie  haben  ansonsten  die  gleichen 
 Rechte wie ordentliche Mitglieder. 

 § 7 Organe des Vereins 

 1. Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 § 8 Vorstand 

 1.  Der  Vorstand  im  Sinn  des  §  26  BGB  besteht  aus  dem  1.  und  2.  Vorsitzenden.  Sie  vertreten 
 den  Verein  gerichtlich  und  außergerichtlich.  Jedes  Vorstandsmitglied  ist  einzeln 
 vertretungsberechtigt. 

 § 9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands 

 1.  Der  Vorstand  ist  für  alle  Angelegenheiten  des  Vereins  zuständig,  soweit  sie  nicht  einem 
 anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. 

 2.  Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere: 

 ●  Führung der laufenden Geschäfte 

 ●  Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
 Tagesordnung 



 ●  Einberufung der Mitgliederversammlung 

 ●  Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 

 ●  Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des 
 Jahresberichts, Vorlage der Jahresplanung 

 ●  Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern 

 ●  Geschäftsführungsaufgaben nach Satzung und gesetzlicher Ermächtigung. 

 § 10 Wahl des Vorstands 

 1.  Der  Vorstand  wird  von  der  Mitgliederversammlung  gewählt.  Vorstandsmitglieder  können 
 nur  Mitglieder  des  Vereins  werden.  Die  Mitglieder  des  Vorstands  werden  für  die  Zeit  von 
 zwei  Jahren  gewählt.  Ein  Vorstandsmitglied  bleibt  bis  zu  einer  Neuwahl  im  Amt.  Bei 
 vorzeitigem  Ausscheiden  eines  Vorstandsmitglieds  bestimmt  der  Gesamtvorstand  ein 
 Ersatz-Vorstandsmitglied  bis  zur  nächsten  Mitgliederversammlung.  Mit  Beendigung  der 
 Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

 § 11 Vorstandssitzungen 

 1.  Der  Vorstand  beschließt  in  Sitzungen,  die  vom  1.  oder  2.  Vorsitzenden  einberufen  werden. 
 Die  Vorlage  einer  Tagesordnung  ist  nicht  notwendig.  Der  Vorstand  ist  beschlussfähig, 
 wenn  mindestens  seiner  Mitglieder  anwesend  sind.  Der  Vorstand  entscheidet  mit 
 Stimmenmehrheit;  jedes  Vorstandsmitglied  hat  eine  Stimme.  Bei  Stimmengleichheit 
 entscheidet  die  Stimme  des  Vorsitzenden,  bei  dessen  Abwesenheit  die  des 
 stellvertretenden Vorsitzenden (2. Vorsitzenden). 

 § 12 Mitgliederversammlung 

 1.  Die  ordentliche  Mitgliederversammlung  findet  einmal  jährlich  statt.  Außerdem  muss  eine 
 Mitgliederversammlung  einberufen  werden,  wenn  das  Interesse  des  Vereins  es  erfordert 
 oder  wenn  mindestens  1/10  der  Mitglieder  die  Einberufung  schriftlich  unter  Angabe  des 
 Zwecks und der Gründe verlangt. 

 2.  Jede  Mitgliederversammlung  ist  vom  Vorstand  schriftlich  unter  Einhaltung  einer 
 Einladungsfrist von 6 Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 

 3.  Versammlungsleiter  ist  der  1.  Vorsitzende  und  im  Falle  seiner  Verhinderung  der  2. 
 Vorsitzende.  Sollten  beide  nicht  anwesend  sein,  wird  ein  Versammlungsleiter  von  der 
 Mitgliederversammlung  gewählt.  Soweit  der  Schriftführer  nicht  anwesend  ist,  wird  auch 
 dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

 4.  Jede  ordnungsgemäß  einberufene  Mitgliederversammlung  ist  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl 
 der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 



 5.  Die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  werden  mit  einfacher  Mehrheit  der 
 abgegebenen  gültigen  Stimmen  gefasst.  Zur  Änderung  der  Satzung  und  des 
 Vereinszwecks  ist  jedoch  eine  Mehrheit  von  ¾  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen 
 erforderlich. 

 6.  Über  die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  ist  ein  Protokoll  aufzunehmen,  das  vom 
 Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. 

 § 13 Protokollierung 

 1.  Über  den  Verlauf  der  Mitgliederversammlung  ist  ein  Protokoll  zu  fertigen,  das  von  einem 
 der vertretungsberechtigten Vorstände und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 § 14 Auflösung des Vereins 

 1.  Die  Auflösung  des  Vereins  ist  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  mit  4 
 /5-Mehrheit  der  stimmberechtigten  Mitglieder  herbeizuführen.  Bei  Auflösung  des  Vereins 
 oder  bei  Wegfall  steuerbegünstigter  Zwecke  fällt  das  Vereinsvermögen  an,  die/der  es 
 unmittelbar  und  ausschließlich  für  gemeinnützige,  mildtätige  oder  kirchliche  Zwecke  zu 
 verwenden hat. 

 § 15 Datenschutz 

 1.  Zur  Erfüllung  der  satzungsgemäßen  Aufgaben  des  Vereines  und  der  Verpflichtungen,  die 
 sich  aus  der  Mitgliedschaft  im  Bayerischen  Landes-Sportverband  e.V.  (BLSV)  und  aus 
 der  Mitgliedschaft  in  dessen  zuständigen  Sportfachverbänden  ergeben,  werden  im  Verein 
 unter  Beachtung  der  rechtlichen  Vorschriften,  insbesondere  der 
 EU-Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO)  sowie  des  Bundesdatenschutzgesetzes  neue 
 Fassung  (BDSG)  folgende  personenbezogene  Daten  von  Vereinsmitgliedern, 
 Funktionsträgern, Übungsleitern und Wettkampfrichtern digital gespeichert: 

 ●  Name, Vorname 
 ●  Adresse, 
 ●  Staatsangehörigkeit, 
 ●  Geburtsdatum, 
 ●  Geschlecht, 
 ●  Telefonnummer, 
 ●  E-Mailadresse, 
 ●  Bankverbindung, 
 ●  Zeiten der Vereinszugehörigkeit. 

 2.  Den  Organen  des  Vereins,  allen  Mitarbeitern  oder  sonst  für  den  Verein  Tätigen  ist  es 
 untersagt,  personenbezogene  Daten  unbefugt  zu  anderen  als  dem  zur  jeweiligen 
 Aufgabenerfüllung  gehörenden  Zweck  zu  nutzen,  bekannt  zu  geben,  Dritten  zugänglich 
 zu  machen  oder  sonst  zu  verarbeiten.  Diese  Pflicht  besteht  auch  nach  dem  Ausscheiden 
 des Mitglieds aus dem Verein fort. 



 3.  Als  Mitglied  des  BLSV  ist  der  Verein  verpflichtet,  im  Rahmen  der  Bestandsmeldung 
 folgende Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden: 

 ●  Name, 
 ●  Vorname, 
 ●  Geburtsdatum, 
 ●  Geschlecht, 
 ●  Sportartenzugehörigkeit. 

 Soweit  sich  aus  dem  Betreiben  bestimmter  Sportarten  im  Verein  eine  Zuordnung  zu 
 bestimmten  Sportfachverbänden  ergibt,  werden  diesen  für  deren  Verwaltungs-  und 
 Organisationszwecke  bzw.  zur  Durchführung  des  Wettkampfbetriebes  die 
 erforderlichen  Daten  betroffener  Vereinsmitglieder  im  folgenden  Umfang  ebenfalls  zur 
 Verfügung gestellt: 

 ●  Name, 
 ●  Vorname, 
 ●  Geburtsdatum, 
 ●  Geschlecht 

 4.  Zur  Wahrnehmung  satzungsgemäßer  Mitgliederrechte  kann  bei  Verlangen  der  Vorstand 
 gegen  die  schriftliche  Versicherung,  dass  die  Adressen  nicht  zu  anderen  Zwecken 
 verwendet  werden,  Mitgliedern,  Funktionsträgern,  Übungsleitern  und  Wettkampfrichtern 
 bei  Darlegung  eines  berechtigten  Interesses  Einsicht  in  das  Mitgliederverzeichnis 
 gewähren. 

 5.  Im  Zusammenhang  mit  seinem  Sportbetrieb  sowie  sonstigen  satzungsgemäßen 
 Veranstaltungen  veröffentlicht  der  Verein  personenbezogene  Daten  und  Fotos  seiner 
 Mitglieder  in  seiner  Vereinszeitung  sowie  auf  seiner  Homepage  und  übermittelt  Daten 
 und  Fotos  zur  Veröffentlichung  an  Print-  und  Telemedien  sowie  elektronische  Medien. 
 Gemäß  Art  21  DSGVO  steht  den  Mitgliedern  im  Einzelfall  ein  Widerspruchsrecht  gegen 
 die  Verarbeitung  „aufgrund  besonderer  Situationen  zu.  Wird  Widerspruch  seitens  eines 
 Mitglieds eingelegt, wägt der Verein ab, welches Interesse im Einzelfall überwiegt. 

 6.  Eine  anderweitige,  über  die  Erfüllung  seiner  satzungsgemäßen  Aufgaben  und  Zwecke 
 hinausgehende  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  ist  dem  Verein  –  abgesehen  von 
 einer  ausdrücklichen  Einwilligung  des  Mitglieds  –  nur  erlaubt,  sofern  er  aufgrund  einer 
 rechtlichen  Verpflichtung  hierzu  verpflichtet  ist  oder  sofern  die  Verarbeitung  ,  der 
 Erfüllung  eines  Vertrages  mit  der  betroffenen  Person  oder  zur  Wahrung  berechtigter 
 Interessen  des  Vereins  oder  eines  Dritten,  sofern  nicht  die  Interessen  der  betroffenen 
 Personen überwiegen. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

 7.  Jedes  Mitglied,  Funktionsträger,  Übungsleiter  und  Wettkampfrichter  hat  im  Rahmen  der 
 rechtlichen  Vorschriften,  insbesondere  der  DSGVO  und  des  BDSG,  das  Recht  auf 
 Auskunft  über  die  zu  seiner  Person  verarbeiteten  Daten,  deren  etwaige  Empfänger  und 
 den  Zweck  der  Verarbeitung  sowie  auf  Berichtigung,  Löschung,  Einschränkung  der 
 Verarbeitung, Widerspruch und Übertragbarkeit seiner Daten. 



 8.  Bei  Beendigung  der  Mitgliedschaft  werden  personenbezogene  Daten  gelöscht,  sobald  ihre 
 Kenntnis  für  die  satzungsgemäßen  Zwecke  des  Vereins  nicht  mehr  erforderlich  ist.  Daten, 
 die  einer  gesetzlichen  oder  satzungsmäßigen  Aufbewahrungspflicht  unterliegen,  werden 
 für  die  weitere  Verwendung  gesperrt  und  nach  Ablauf  der  Aufbewahrungspflicht 
 entsprechend Satz 1 gelöscht. 

 9.  Die  vereins-  und  personenbezogenen  Daten  werden  durch  geeignete  technische  und 
 organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt. 

 10.  Ab 10 Personen, die ständig mit der Datenverarbeitung beschäftigt sind, wird vom 
 Vorstand zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen ein Datenschutzbeauftragter 
 bestellt. 


